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CHANCEN UND GRENZEN EINER VERSTÄRKTEN 

     B I O M A S S E NUTZUNG IN NRW 
 

Kernpunkte einer BUND–Position für die umweltverträgliche Nutzung der  
Biomasse in Nordrhein-Westfalen 
 

n Deutschland deckt Biomasse derzeit (Stand 2005) im Bereich Wärme 5 %, bei der Stromerzeugung ca. 
2,1 % und auf dem Gebiet der Kraftstoffe ca. 3,4 % des Bedarfs. Bezogen auf das insgesamt nutzbare 
technische Potenzial liegt der Nutzungsgrad deutschlandweit durchschnittlich unter 1 %, in Nordrhein-
Westfalen sogar darunter. Von allen regenerativen Energieträgern besitzt die Biomasse das größte 

Substitutionspotenzial für konventionelle Kraftwerke (Grundlastfähigkeit, planbare Energieerzeugung) und 
ist so besonders im Hinblick auf den Kraftwerksersatzbedarf von großer Relevanz. 

Auch wenn die verstärkte Nutzung der Biomasse einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz – gerade 
auch in dem noch immer auf den „Klimakiller Kohle“ fixierten NRW - leisten kann, muss deren Ausbau klar 
definierten energiewirtschaftlichen und ökologischen Mindeststandards genügen. 

Kernpunkte des BUND zum Ausbau der Biomassenutzung: 

1. Es bedarf zunächst dringend der weiteren Intensivierung von Einspar- und Effizienzaktivitäten in 
allen Bereichen der Energienutzung. 

2. Parallel dazu muss die Nutzung erneuerbarer Energien erheblich ausgebaut werden. 

3. Biomasse ist eine marktnahe Energie, die besondere Bedeutung durch ihre Speicherbarkeit und den 
Einsatz für den Grundlastbereich besitzt. 

4. Biomasse kann wie andere regenerative Energien besonders dazu beitragen, die monopolartigen 
Versorgungsstrukturen zu regionalisieren und zu demokratisieren. Nachwachsende Rohstoffe 
stärken regionale Wirtschaftskreisläufe, sichern Handwerk und Arbeitsplätze im ländlichen Raum. 
Sie sind aber auch im internationalen Zusammenhang zu betrachten. 

Das Biomassepotenzial ist natur-, umwelt-, gesundheits- und landwirtschaftsverträglich zu erschließen 
und in die betriebliche Landnutzung zu integrieren. 

Grundsätze einer umweltverträglichen Nutzung der Biomasse in NRW: 

• Der natürliche Artenbestand in den unterschiedlichen Regionen darf nicht beeinträchtigt oder 
gefährdet werden. 

• Die Energiegewinnung aus Biomasse darf einer flächendeckenden extensiven Landwirtschaft mit 
artgerechter Tierhaltung ohne Gülleproduktion sowie der Umstellung auf ökologischen Land- und 
Waldbau nicht zuwider laufen. 

• Vorrang hat die Nutzung der Biomasse zu (1.) Nahrung, (2.) Futtermittel/Eiweißerzeugung, (3). 
Rohstofferzeugung, (4). Gründünger und erst dann (5.) Energie. 
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• Die Emissionsbilanz muss günstiger sein als bei Alternativen. 

• Die Energiebilanz muss positiv sein. 

• Ziel der energetischen Nutzung von Biomasse ist (1.) Kraft/Wärme/Kopplung, (2.) Ersatz fossiler 
Energieträger, (3.) Wärmeerzeugung 

• Biogene Reststoffe und Bio-Abfälle (schadstofffrei) haben einen höheren Stellenwert als eine 
Erzeugung auf „Energieplantagen“. 

• Der BUND lehnt die agro-industrielle Erzeugung von „Bio-Sprit“ in NRW ab, u.a. wegen der 
schlechten Energiebilanz. 

• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im räumlichen, funktionalem und zeitlichen 
Zusammenhang mit dem Eingriff umzusetzen. Eine mögliche Nutzung dieser Flächen für den Anbau 
nachwachsender Rohstoffe ist nur möglich, wenn dies gewährleistet ist. 

• Ziel beim Anbau nachwachsender Rohstoffe sind heimische standortgerechte Pflanzenmischungen 
und Mischfruchtanbau, problematische Neuzüchtungen mit Massenträgern und Monokulturen 
werden abgelehnt. 

• Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen wird strikt abgelehnt. 

Klares Nein zu Biomasse-Importen 

Die Mengenpotenziale der Energie-Biomasse sind sowohl in Hinblick auf den Anteil der Biomasse am 
Energieverbrauch als auch in Hinblick auf deren möglichen Flächenanteil im dicht besiedelten Nordrhein-
Westfalen begrenzt. 

Dennoch spricht sich der BUND gegen den Import von Energie-Biomasse wie z.B. Palmöl aus. Wenn 
trotzdem importiert wird, dann nur unter der Voraussetzung, dass (1.) alle Nutzungsmöglichkeiten im 
Herkunftsland ausgeschöpft wurden und (2.) der Nachweis der nachhaltigen Erzeugung unter Einhaltung der 
Menschenrechte und Naturschutzbelange erbracht wurde  

Die günstigen Entwicklungsmöglichkeiten für regenerative Energien durch das Erneuerbare Energien 
Gesetz (EEG) werden derzeit durch die negativen Entwicklungen bei der Nutzung der Biomasse erheblich 
beeinträchtigt. Das EEG ist daher zu novellieren in dem Sinne, dass die o.a. Kernpunkte und Grundsätze 
berücksichtigt werden. Die Sicherung dezentraler Strukturen und zur Einbindung der Biomassenutzung in 
(landwirtschaftlich) betriebliche und nicht in gewerbliche Strukturen sind Obergrenzen bei der Förderung 
und gesetzlichen Absicherung der Einspeisevergütung festzusetzen. 

 
Schema der Energieerzeugung 
aus Biomasse 
(Quelle: Energieagentur NRW) 
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